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Wie lange dauert der Vertrag, wann endet er, wie erfolgt die Kündigung? 
 

1  Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

 
2  Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Dauer des Vertrages von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. 
Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der 
jeweiligen Laufzeit des Vertrages eine Kündigung zugegangen ist. 

 
3  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. 

 
4  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein. 

 
5  Wegfall des versicherten Interesses  

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, z. B. 
durch Tod des Tieres, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem wir vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangten. 

 
1  Kündigungsrecht  

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung 
 zulässig. 

 
2  Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Ihre Kündigung wird mit Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird. 

 
3  Kündigung durch Versicherer 

Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 
 

1  Übergang der Versicherung  
Wird das versicherte Tier von Ihnen veräußert, tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs an dessen 
Stelle der Erwerber in Ihre aus dem Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte und Pflichten ein. 
Wir müssen den Eintritt des Erwerbers erst gegen uns gelten lassen, wenn wir hiervon Kenntnis erlan-
gen. 

 
2  Kündigung 

Wir sind berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. 
Dieses Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Veräu-
ßerung ausgeübt wird. 
Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der 
 Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

 
3  Beitrag 

Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf 
den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt. 
Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags. 

 
4  Anzeigepflichten 

Die Veräußerung ist uns vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in anzuzeigen. Dies hat in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erfolgen. 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem uns die Anzeige hätte zugehen 
müssen. Wir müssen nachweisen, dass wir den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwer-
ber nicht geschlossen hätten. 
Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
uns die Anzeige hätte zugehen müssen. Wir bleiben ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für unsere Kündigung abgelaufen war und wir nicht 
gekündigt haben. 
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